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// Im Blickpunkth

Das Nieders�chsische FG h�lt den Solidarit�tszuschlag f�r verfassungswidrig und hat das Verfahren 7 K 143/08 dem

BVerfG zur Entscheidung vorgelegt. Der langfristige Finanzierungsbedarf f�r die Kosten der Einheit Deutschlands d�rfe

nicht �ber eine nur zeitlich befristet m�gliche Erg�nzungsabgabe gedeckt werden. Ob die Vorlage des „Bahlke-Senats“

Erfolg hat, ist wohl eher skeptisch zu beurteilen, da das BVerfG bereits 1972 verneint hat, dass eine Erg�nzungsabgabe

nur zeitlich befristet zul�ssig sei. 1999 hat es geurteilt, dass dies auch f�r den SolZ gelte.

Udo Eversloh, Ressortleiter Steuerrecht

Entscheidungen
BFH: Fehlgeschlagenes

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

DerBFHhat durchUrteil vom17.9.2009–VI 17/08

– entschieden: Wird ein fehlgeschlagenes Mitar-

beiteraktienprogramm r�ckg�ngig gemacht, in-

dem zuvor verg�nstigt erworbene Aktien an den

Arbeitgeber zur�ckgegeben werden, liegen ne-

gative Einnahmen bzw. Werbungskosten vor. Der

R�ckgew�hranspruch richtet sich damit im Streit-

fall allein auf die „gegenst�ndliche“ R�ckgabe der

konkret ausgegebenen Aktien. Folglich stellt sich

die R�ckgabe der Papiere auch nur insoweit als

„actus contrarius“ zu einer Lohnzahlung und da-

mit als durchdasArbeitsverh�ltnis veranlasstene-

gative Einnahme bzw. Erwerbsaufwand dar, als

der urspr�nglich gew�hrte geldwerte Vorteil zu-

r�ckgegeben worden ist Die H�he des Erwerbs-

aufwands bemisst sich in einem solchen Fall nach

dem urspr�nglich gew�hrten geldwerten Vorteil;

zwischenzeitlich eingetretene Wertver�nderun-

genderAktien sindunbeachtlich.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2619-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Keine Verzinsung vor F�lligkeit f�r

Einfuhrumsatzsteuer

Der BFH hat durch Urteil vom 23.9.2009 – VII R

44/08 – entschieden: Als Einfuhrabgabe unter-

liegt die Einfuhrumsatzsteuer den sinngem�ß

geltenden Vorschriften f�r Z�lle, weshalb ein sich

bei der Festsetzung von Einfuhrumsatzsteuer er-

gebender Unterschiedsbetrag nicht nach § 233a

AO zu verzinsen ist. F�r den Fall, dass Einfuhrab-

gaben zu erstatten sind, schließt es das Gemein-

schaftsrecht in Art. 241 S. 1 ZK sogar grunds�tz-

lich aus, dass auf den Erstattungsbetrag Zinsen

berechnet werden. Insoweit er�ffnet zwar

Art. 241 S. 2 Anstrich 2 ZK dieM�glichkeit abwei-

chender einzelstaatlicher Bestimmungen, jedoch

ist nicht ersichtlich, dass es sich bei § 233a AO f�r

den Fall zu erstattender Einfuhrumsatzsteuer um

eine solche abweichende Vorschrift handelt.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2619-2

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Zum Begriff des Herstellers

Der BFH hat durch Urteil vom 1.10.2009 – VI R

22/07 – entschieden:

Hersteller einer Ware i. S.d. § 8 Abs. 3 EStG kann

derjenige sein, der den Gegenstand selbst pro-

duziert, der ihn auf eigene Kosten nach seinen

Vorgaben und Pl�nen von einem Dritten produ-

zieren l�sst oder der damit vergleichbare sons-

tige gewichtige Beitr�ge zur Herstellung der Wa-

re erbringt (Fortf�hrung des Senatsurteils vom

28.8.2002 – VI R 88/99, BStBl. II 2003, 154).

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2619-3

unterwww.betriebs-berater.de

Verwaltungsanweisungen
BMF: Nutzung eines betrieblichen

Kraftfahrzeugs zu Privatfahrten

DasBMFhatdurch Schreibenvom18.11.2009– IV

C 6 – S 2717/07/10004 – zur Frage der Privatnut-

zung eines betrieblichen Fahrzeugs ausf�hrlich

Stellung genommen. Es behandelt auch Fahrten

zwischenWohnungundArbeitsst�ttesowieFami-

lienheimfahrten. Summieren sich schon die t�gli-

chen Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-

st�tte auf �ber die H�lfte der Gesamtfahrleistung,

bedarf es keines weiteren Nachweises. Keine

Probleme haben auch Betriebe, die ihren Arbeit-

nehmern einen Firmenwagen zur Verf�gung stel-

len. Dann sind alleNettokostenBetriebsausgaben

und zus�tzlich die hierauf anfallende Vorsteuer

absetzbar– selbstdann,wennderAngestelltedas

Kfz nur f�r die Freizeit nutzt. Selbstst�ndige k�n-

nen den Nachweis mit Eintragungen in Termin-

kalender, Reisekostenaufstellung und �hnlichen

Abrechnungsunterlagen glaubhaft machen.

Wird die 50%-Schwelle f�r die betriebliche Nut-

zung unterschritten, muss ein ordnungsgem�ßes

Fahrtenbuch gef�hrt werden, sonst droht eine

ung�nstige Pauschalierung der Privatfahrten.

VolltextdesSchr.: // BB-ONLINE BBL2009-2619-4

unterwww.betriebs-berater.de

BMF: Vorl�ufige Festsetzung im Hinblick

auf anh�ngige Musterverfahren

Das BMF hat durch Schreiben vom 23.11.2009 –

IV A 3 – S 0338/07/10010 – die Liste der Anord-

nung der vorl�ufigen Festsetzung im Hinblick

auf anh�ngige Musterverfahren aktualisiert.

VolltextdesSchr.: // BB-ONLINE BBL2009-2619-5

unterwww.betriebs-berater.de

BMF: Austauschseiten f�r Programmablauf-

plan f�r einzubehaltene Lohnsteuer

Das BMF hat durch Schreiben vom 20.11.2009 –

IV C 5 – S 2361/09/10004 – den Programmab-

laufplan f�r die maschinelle Berechnung der

vom Arbeitslohn einzubehaltenen Lohnsteuer,

des SolZ und der Maßstabsteuer f�r die Kirchen-

steuer ab 2010 ge�ndert.

VolltextdesSchr.: // BB-ONLINE BBL2009-2619-6

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
BR: Erm�ßigter Steuersatz f�r

Hotelleistungen in Gefahr?

Die im Entwurf des Wachstumsbeschleuni-

gungsgesetz vorgesehene Senkung des Mehr-

wertsteuersatzes f�r Hotelbetriebe droht zu

scheitern. Denn die L�nder Schleswig-Holstein,

Saarland und Sachsen wollen dem nur zustim-

men, wenn es daf�r einen finanziellen Ausgleich

gibt. Bayern und die FDP sprechen sich f�r die

Einf�hrung des erm�ßigten Steuersatzes aus.

BR: Gesetz zum Schutz kleiner

unabh�ngiger Brauereien

Am 27.11.2009 hat der Bundesrat den Entwurf

eines Gesetzes zum Schutz kleiner unabh�ngi-

ger Brauereien beraten (BR-Drs. 733/09). Das

Land Bayern m�chte die Wettbewerbssituation

der unabh�ngigen kleinen und mittelst�ndi-

schen Brauereien durch eine Anpassung der

Biersteuer verbessern, indem der Steuersatz f�r

im Brauverfahren hergestelltes Bier aus unab-

h�ngigen Brauereien mit einer Gesamtjahreser-

zeugung von weniger als 200000 Hektoliter in

Stufen auf bis zu 50% des Normalsatzes dieser

reinen L�ndersteuer reduziert wird.

St�ndige Mitarbeiter im Steuerrecht: RA StB Dr. Stefan Behrens, Frankfurt a.M.; Dipl.-Kfm. StB Oliver D�rfler, Frankfurt a.M.; Prof. Dr. W. Christian Lohse, Vorsitzender Richter am FG
M�nchena. D.;Dipl.-Kffr. StBinMartinaOrtmann-Babel, Stuttgart;Dr. J�rgenSchmidt-Troje, Pr�sident des FGK�ln a.D., K�ln;Prof.Dr.RomanSeer, Bochum;StBDr.AndreasS�ffing, Frankfurt
a.M.;Dr. Roland Wacker, Richter amBFH,M�nchen;Dipl.-Kfm.StBLarsZipfel, Stuttgart

Die Woche im Steuerrecht
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